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(Hygienekonzept) 

Das vorliegende Hygienekonzept regelt die Durchführung von verbandlichen Wettbewerben in der 
Spielsaison 2021/2022. Basis des Konzeptes sind die Corona-Verordnung des Landes Baden-
Württemberg 1 und die Corona-Verordnung Sport 2 sowie das Hygienekonzept der Handballver-
bände in Baden-Württemberg 3.  

Nach den aktuellen Regelungen gelten die Maßnahmen der Alarmstufe II bis zum 1. Februar 2022 
unabhängig von der Auslastung der Intensivbetten und des Hospitalisierungsinzidenz. 

ORGANISATORISCHE GRUNDLAGEN 

 Zutritt zur Halle bei den Heimspielen haben nur asymptomatische Personen mit 2G-plus-Status 
gemäß der Corona-Verordnung, d. h. außer einem Nachweis über eine Impfung oder Genesung 
benötigen sie einen negativen Corona-Test.  
 
Dabei gilt, dass Personen mit einer Auffrischungsimpfung („Boosterimpfung“) von der Test-
pflicht bei der 2G-Plus-Regelung ausgenommen sind. Zudem sind folgende Personengruppen 
ohne Auffrischungsimpfung bezüglich ihres Immunzustandes Personen mit einer Auffri-
schungsimpfung gleichgestellt: 

 Geimpfte mit abgeschlossener Grundimmunisierung, wenn seit der letzten erforderlichen 
Einzelimpfung nicht mehr als 3 Monate vergangen sind, 

 Genesene, deren Infektion nachweislich maximal 3 Monate zurückliegt.  

Außerdem bestehen Ausnahmen gemäß § 5 der Corona-Verordnung für Personen, die das 
sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder noch nicht eingeschult sind, sowie Perso-
nen, die als Schülerin oder Schüler an den regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbe-
suchs teilnehmen und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
 
Entsprechende Hinweise sind am Halleneingang angebracht. Die notwendigen Test-, Impf- o-
der Genesenen-Nachweise sind vorzulegen und entsprechend § 6 und § 6a der Corona-
Verordnung zu überprüfen. 

 Für die Spiele sind 336 Zuschauer (entsprechend 50 % der baurechtlich zugelassenen Kapazi-
tät) zugelassen. 

 Verantwortlich für die Einhaltung des Hygienekonzeptes (einschließlich der Einweisung der 
Spielerinnen und Spieler sowie der an der Organisation Beteiligten) sind die gegenüber dem 
Badischen Handball-Verband benannten Hygienebeauftragten der Handball-Abteilungen. Diese 
sind berechtigt, im Einzelfall die Verantwortung an einen anderen, z. B. einen Trainer, zu über-
tragen. 

                                                           

1
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 Die Spiele finden im Allgemeinen an Spieltagen mit mehreren Spielen statt; für Spiele mit 
männlichen Sportlern ist der Hygienebeauftragte der Abteilung Handball Männer, für diejeni-
gen mit Spielerinnen der Hygienebeauftragte der Abteilung Handball Frauen verantwortlich. 

 Die Heimspiele des TSV finden grundsätzlich in der Halle 1 im Sportzentrum Nord statt; für evtl. 
Spiele in der Halle 2 werden separate Regelungen getroffen. 

 Sollten gleichzeitig weitere Sportveranstaltungen im Sportzentrum Nord stattfinden, sind Ab-
sprachen mit den jeweiligen Abteilungen bzw. Veranstaltern zu treffen, um die Hygienebe-
stimmungen im Hallenfoyer und im Hallenbereich sicherzustellen. 

 Der auswärtige Verein, gegen den ein Spiel stattfindet, kann sich rechtzeitig vorab über die 
beim TSV gültigen Hygienevorschriften informieren, da dieses Hygienekonzept auf der Home-
page des Badischen Handball-Verbandes veröffentlicht wird. Eine aktive Information durch den 
TSV ist daher nicht erforderlich.  

 Der auswärtige Verein hat durch das vom BHV in Absprache mit dem Ministerium für Soziales, 
Gesundheit und Integration BW vereinbarte Schreiben (Anlage 1) zu bestätigen, dass alle Be-
teiligten der Gastmannschaft die momentan geltenden 2G-plus-Regeln erfüllen. Die Vorlage 
muss mit dem von HBW erstellten Formular erfolgen. Das Formular ist vor dem Betreten der 
Halle am Eingang abzugeben.  

WEGEKONZEPT / MASKENPFLICHT 

 Beide Eingangstüren zum Hallenfoyer werden geöffnet und im geöffneten Zustand blockiert, 
um den Kontakt mit den Türgriffen weitgehend zu vermeiden. Gleichzeitig findet eine Lüftung 
des Hallenfoyers statt. 

 Die Türen werden getrennt als „Eingang“ bzw. „Ausgang“ genutzt und entsprechend gekenn-
zeichnet. 

 Generell wird empfohlen, abseits des Sportbetriebs einen Abstand von mindestens 1,5 Metern 
zu anderen Personen einzuhalten. 

 Von allen Personen ist mit Ausnahme der Sportausübung und der Nutzung von Duschräumen 
durchgängig eine medizinische Maske zu tragen; Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres 
müssen eine Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) tragen.  

DATENVERARBEITUNG 

 Gemäß Corona-Verordnung müssen die Kontaktdaten aller Anwesenden erfasst werden. Für 
die beteiligten Mannschaften (einschließlich Schiedsrichter, Zeitnehmer und Sekretär) erfolgt 
dies bevorzugt über das Formular in der Anlage 1, für die Zuschauer über das Formular in der 
Anlage 2; die Dokumentation kann auch auf anderen geeigneten Formularen oder digitalen 
Wegen (Luca-App, BHV-App, Corona-App) erfolgen. Da bei TSV-Mitgliedern die Daten bereits 
vorhanden sind, genügt bei diesen die Erfassung des Namens sowie die Angabe der Mitglied-
schaft. 

 Die Formulare werden auf der Homepage des TSV (www.handball.tsv-handschuhsheim.de) 
zum Download bereit gestellt, damit sie bereits im Vorfeld ausgefüllt werden können, um War-
teschlangen am Eingang zu minimieren. 

 Die Dokumentation ist unverzüglich der Geschäftsstelle des TSV zu übergeben, die sie für den 
vorgegebenen Zeitraum aufbewahrt und dann vernichtet. 

SPIELBETRIEB 

 Den Mannschaften und den Schiedsrichtern werden ggf. zwei Umkleidekabinen zur Verfügung 
gestellt, um die Abstandsempfehlung einhalten zu können. 

http://www.handball.tsv-handschuhsheim.de/
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 Der Zeitnehmertisch und der Auswechselbereich werden so gestaltet, dass die Abstandsemp-
fehlung zwischen Zeitnehmer und Sekretär sowie zwischen Zeitnehmertisch und den Auswech-
selbänken eingehalten werden kann. Alternativ kann eine Abtrennung zwischen Zeitnehmer 
und Sekretär eingesetzt werden. 

 Im Bereich des Zeitnehmertisches bzw. zur Vorbereitung des Online-Spielberichtes mit einem 
Laptop wird Hand-Desinfektionsmittel bereitgestellt. Dieses ist zu benutzen, bevor Gegenstän-
de, die von verschiedenen Personen genutzt werden, berührt werden. 

 In der Halbzeit der Spiele erfolgt ein Seitenwechsel. Hierfür werden die Auswechselbänke ge-
tauscht, gereinigt oder desinfiziert. Falls beide Vereine und Schiedsrichter zustimmen, kann auf 
den Seitenwechsel verzichtet werden.  

ZUSCHAUER IN DER HALLE  

 Die jeweils erlaubte Zuschauerzahl in der Halle reicht nach den Erfahrungswerten bei den 
Heimspielen des TSV aus, um allen Zuschauern den Zutritt zu ermöglichen (siehe Abschnitt 
ORGANISATORISCHE GRUNDLAGEN).  

 Bei Spielen, bei denen eine Überschreitung der maximalen Zuschauerzahl auf der Tribüne mög-
lich erscheint, ist im Vorfeld mit dem Gastverein abzusprechen, wie verfahren wird (z. B. Ver-
gabe eines Platzkontingents für den Gastverein).  

 Alle Zuschauer haben durchgängig eine medizinische Maske zu tragen; Personen ab Vollen-
dung des 18. Lebensjahres müssen eine Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) tragen 
(siehe auch Abschnitt Wegekonzept / MASKENPFLICHT).  

 Auch die Spielerinnen und Spieler, die sich vor oder nach ihrem eigenen Spiel auf der Tribüne 
aufhalten, gelten in diesem Fall als Zuschauer und müssen sich an diese Regelungen halten. 

 Ggfs. haben die Ordner oder der Hallensprecher auf die Vorgaben hinzuweisen. 

GASTRONOMIE  

 Gastronomische Angebote im Sinne des § 8 der Corona-Verordnung Sport sind zugelassen. 

 Bei einem gastronomischen Angebot im Hallenfoyer werden zur Verdeutlichung des Mindest-
abstandes Markierungen im Wartebereich gegenüber den Laufwegen angebracht.  

 Auf die Aufstellung von Tischen (auch Stehtischen) im Hallenfoyer für die Gäste wird aus Platz-
gründen verzichtet. 

 

Heidelberg, den 11. Januar 2022 

gez. Manfred Schückler (1. Vorsitzender) 
 

Anlagen: 

1. Formular Datenerfassung für Mannschaften 
2. Formular Datenerfassung für Zuschauer 


